
sischen Wiederaufbaus, von Teilen der Zentralverwaltung in Paris als prioritäres Ziel
angesehen, gleichfalls schwieriger gewesen. Dies führt zurück zur Frage nach den
politischen und sozialen Wirkungen derWirtschaftspolitik.

Eisenhowers erster Befehl als alliierter Oberbefehlshaber im besetzten Deutschland
war die Blockierung von Preisen und Löhnen auf dem Stand vom S. Mai 1945 und
die Fortsetzung des Bewirtschaftungssystems. Damit knüpften die Alliierten offiziell
an die Politik der zurückgestauten Inflation an, wie sie seit den dreißiger Jahren
entwickelt worden war.30 Auf diese Weise war aber wiederum programmiert, daß die
Besatzungsmächte mehr und mehr in die Rolle der für das Nachkriegselend primär
Verantwortlichen gerieten. Sowjets und Franzosen traf dabei die härteste deutsche
Kritik, und dies lag wesentlich an den nun von den Besatzungsmächten selbst
eingeleiteten Maßnahmen. Die Außen- und weitgehend auch die Binnenwirtschaft
kamen unter alliierte Kontrolle/0
Offiziell haben die Franzosen die Bewirtschaftung im Verlauf des Sommers 1945

übernommen.

*40

41 Ebensowenig wie während des „III. Reiches“, bildete das jetzt über¬
nommene und ausgebaute System eine vollkommene Zentralverwaltungswirtschaft.
Um auf die in den Nachkriegsjahren von Albert v. Mühlenfels entwickelte begriffli¬
che Systematik zurückzugreifen, die als theoretischer Bezugsrahmen für die Be¬

schreibung der Situation in der französischen Zone besonders geeignet erscheint: 41

In „horizontaler“ Struktur handelte es sich um eine Teil-Zentralverwaltungswirt-
schaft, die nicht die gesamte Wirtschaft, sondern nur bestimmte Sektoren erfaßte. Im

” Boelcke, Kosten, S. 178 ff.
40 Umfassender Überblick bei Balabkins, Germany.
41 Verordnung Nr. 5 vom 4. 9. 1945, J. O. CCFA, S. 8. Sammlungen der daraufhin bis 1949

erlassenen Verordnungen Finden sich in den Referentenakten der einzelnen Wirtschaftsmini¬
sterien, so in StA FR A 7 (1956/5) Blnl: Bd. 2 für Dez. 1946 bis April 1949, sowie in den
Akten der Beratenden Preiskommission für die französische Zone, BA Z 9; vgl. z. B. eine
Übersicht über die preisrechtlichen Anordnungen von Mai 1945 bis Dezember 1948 in BA
Z 9/24. Detaillierte Übersicht über das Bewirtschaftungssystem vor und nach dem Zusam¬
menbruch (Schwerpunkt: Hessen-Pfalz) in einem Gutachten des 1946/47 mit koordinieren¬
den und beratenden Funktionen gegründeten Zentralamts für Wirtschaft und Arbeit in der
französischen Zone in Forbach (Dr. Veith): Vorläufiges Gutachten über die Ausübung der
Wirtschaftsaufsicht in der französischen Besatzungszone, 22. 1. 1947; StA SIG
Wü 140/1056. Vgl. im Überblick Rothenberger, Hungerjahre, S. 59 ff.; Läufer, Industrie,
S. 53 ff., 69; Schlange-Schöningen (Hg.), S. 29 ff. (vorwiegend zur Bizone). Besonders um¬
fangreiches Material zum Bewirtschaftungssystem der Nachkriegsjahre bietet mit Schwer¬
punkt auf der britischen Zone das weit über das lokale Beispiel hinaus interessante Werk des
Essener Stadtoberamtmannes Hubert Schmitz, Die Bewirtschaftung. Zu den wichtigsten
agrarpolitischen Bestimmungen s. Magura. Die wirtschaftsgeschichtliche Aufarbeitung des
ganzen Komplexes steht noch in den Anfängen. Vgl. bisher insbesondere Petzina u. Euch-
ner (Hg.) zur britischen Zone, darin v. a. die Arbeiten von W. Plumpe (Wirtschaftsverwal¬
tung), F. Stratmann (Chemie), A. Drexler (Textil) sowie W. Krumbein (Verwaltungsamt
für Stahl und Eisen).
Siehe insbesondere v. Mühlenfels, Auflockerung, bes. S. 85 ff.; ders., Wirtschaftsformen,
bes. S. 6f.; ders., Vergleich von Wirtschaftsordnungen. Anders als die neoliberale Kritik
suchte Mühlenfels nach Wegen, zentralverwaltungswirtschaftliche Elemente, soweit das
Prinzip der Wirtschaftlichkeit es erlaubte, „im Interesse der Lösung gewisser Gemeinschafts¬
aufgaben wenigstens grundsätzlich beizubehalten“ (Auflockerung, S. 85).
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